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RS OGH 1959/7/13 2Ob342/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1959

Norm

ABGB §1306a

Rechtssatz

Notstand liegt vor, wenn jemand, dessen Wohnung von einer Besatzungsmacht beschlagnahmt wurde, von dieser auf

seinen Hinweis in eine bestimmte andere Wohnung eingewiesen wird.
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